
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
      

 
 
 
 

   
    
Bitte erlauben Sie uns vorab folgende wichtigen Hinweise:    
 
 
 
In eigener Sache: 
 
das erste Halbjahr liegt nun bald hinter und die Urlaubszeit vor uns.  
 
Wir möchten Sie heute schon darauf hinweisen, dass unser Büro vom 13.08.2007 bis 26.08.2007 
geschlossen ist. Ab dem 27.08.2007 wird Ihnen wieder ein Notfalldienst zur Verfügung stehen. 
 
 
Vorsorgepfändungsschutz – was Sie wissen sollten 
 
Mit dem 31. März 2007 trat das „Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge“ Selbstständiger in 
Kraft. Die neu Zugriffsbegrenzung, der sich Insolvenzverwalter und Gläubiger künftig zu unterwerfen 
haben, umfasst insbesondere den Teil des Vorsorgekapitals, der unwiderrruflich der Altersvorsorge dient. 
So darf die Leistung erst mit Eintritt des Rentenfalls beziehungsweise nicht vor Vollendung des 60. 
Lebensjahres erbracht werden. Der Pfändungsschutz gilt für sämtliche der Existenzsicherung im Alter 
dienenden Finanzprodukte. Immobilien oder sonstige direkt angelegte Kapitalwerte fallen nicht darunter. 
Wer privat angeschaffte Immobilien vor dem Gläubigerzugriff schützen will, auch dem bietet der 
Gesetzgeber entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, ermutigen Experten. Das Gesetz ermöglicht 
selbstständig Tätigen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Pfändungsfreigrenzen gemäß der aktuellen Pfändungstabelle für Arbeitseinkommen einen 
altersabhängigen Vorsorgebetrag zwischen 2.000 Euro und 9.000 Euro pro Jahr in eine 
pfändungsgeschützte private Rentenversicherung einzuzahlen, sowie ein unpfändbares altersabhängiges 
Vorsorgevermögen (Lebensversicherung) – gestaffelt bis zu 238.000 Euro – in eine pfändungsgeschützte 
private Rentenversicherung umzuwandeln. Übersteigt der Rückkaufswert der Alterssicherung den 
unpfändbaren Betrag, so sind bis 3/10 des überschießenden Betrages unpfändbar. Neu ist ebenfalls, 
dass sich die Pfändungsfreigrenzen bei laufendem Einkommen des Selbstständigen erhöhen, wenn er in 
einen solchen Vertrag einzahlt. Auch laufende Renten Selbstständiger sind besser gestellt, da sie nur noch 
wie Arbeitseinkommen gepfändet werden können. Um eine umfassende Absicherung zu gewährleisten, 
soll der Pfändungsschutz auch den Hinterbliebenen des Selbstständigen zugute kommen. 
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Termine JuliTermine JuliTermine JuliTermine Juli    2007200720072007    

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

SteueraSteueraSteueraSteuerartrtrtrt FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durch    

  ÜberweisungÜberweisungÜberweisungÜberweisung1    ScheckScheckScheckScheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag3    

10.7.2007 13.7.2007 7.7.2007 

Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer4 10.7.2007 13.7.2007 7.7.2007 

SozialversicherungSozialversicherungSozialversicherungSozialversicherung5    27.7.2007 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es 
muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die 
Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen 
abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 

Termine AugustTermine AugustTermine AugustTermine August    2007200720072007    

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

SteuerartSteuerartSteuerartSteuerart FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durch    

  ÜberweisungÜberweisungÜberweisungÜberweisung1    ScheckScheckScheckScheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
SolidaritätszSolidaritätszSolidaritätszSolidaritätszuschlaguschlaguschlaguschlag3    

10.8.2007 13.8.2007 7.8.2007 

Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer4 10.8.2007 13.8.2007 7.8.2007 

GewerbesteuerGewerbesteuerGewerbesteuerGewerbesteuer6    15.8.2007 20.8.2007 12.8.2007 

GrundsteuerGrundsteuerGrundsteuerGrundsteuer6    15.8.2007 20.8.2007 12.8.2007 

SozialversicherungSozialversicherungSozialversicherungSozialversicherung5    29.8.2007 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es 
muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
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4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr. 

5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die 
Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen 
abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.8. der 16.8. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen    

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

der Schuldner die Leistung verweigert, 

besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2005: 

ZeitraumZeitraumZeitraumZeitraum    BasiszinssatzBasiszinssatzBasiszinssatzBasiszinssatz    VerzugszinssatzVerzugszinssatzVerzugszinssatzVerzugszinssatz    Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne 
VerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligung    

1.1. bis 30.6.2005 1,21 % 6,21 % 9,21 % 

1.7. bis 31.12.2005 1,17 % 6,17 % 9,17 % 

1.1. bis 30.6.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 % 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 

 

Fahrtenbuch muss zeitnah geführt werdenFahrtenbuch muss zeitnah geführt werdenFahrtenbuch muss zeitnah geführt werdenFahrtenbuch muss zeitnah geführt werden    

Ein selbstständiger Ingenieur wollte den Privatanteil der PKW-Nutzung nicht nach der 1 %-Regelung 
versteuern, sondern nach der günstigeren Fahrtenbuchmethode. Er notierte die hierfür notwendigen 
Angaben auf „Schmierzetteln“ und übertrug sie später in das Fahrtenbuch. Die Schmierzettel vernichtete 
er. Das Finanzamt hielt sein Fahrtenbuch nicht für ordnungsgemäß, weil es nachgeschrieben worden war, 
und besteuerte den Privatanteil nach der 1 %-Regelung. Der Unternehmer wehrte sich hiergegen. 

Der Bundesfinanzhof entsprach dem Finanzamt, weil das Fahrtenbuch nicht zeitnah geführt worden war. 
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Häusliches Arbeitszimmer muss abHäusliches Arbeitszimmer muss abHäusliches Arbeitszimmer muss abHäusliches Arbeitszimmer muss ab    2007 Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung sein2007 Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung sein2007 Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung sein2007 Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung sein    

Ab 1.1.2007 können Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur berücksichtigt werden, wenn 
dieses den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Was darunter zu 
verstehen ist, erläutert das Bundesministerium der Finanzen in einem Schreiben. 

Danach ist ein häusliches Arbeitszimmer dann Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung, wenn dort die Tätigkeiten erbracht werden, die für den Beruf oder das Gewerbe wesentlich 
und prägend sind. Wird die betriebliche oder berufliche Tätigkeit sowohl im häuslichen Arbeitszimmer als 
auch außerhäuslich erbracht, liegt der Mittelpunkt nur im häuslichen Arbeitszimmer, wenn dort mehr als 
die Hälfte der Arbeitszeit geleistet wird. Dabei ist auch zu berücksichtigen, welchen Stellenwert diese 
Tätigkeiten haben (qualitative und quantitative Betrachtungsweise). 

Anhand von Beispielen, die ihre Grundlage in verschiedenen Urteilen des Bundesfinanzhofs haben, 
werden die Besonderheiten bei einzelnen Berufsgruppen und Tätigkeiten erläutert. 

 

Häusliches Arbeitszimmer abHäusliches Arbeitszimmer abHäusliches Arbeitszimmer abHäusliches Arbeitszimmer ab    2007 nur noch eingeschränkt abzugsfähig2007 nur noch eingeschränkt abzugsfähig2007 nur noch eingeschränkt abzugsfähig2007 nur noch eingeschränkt abzugsfähig    

Durch das Steueränderungsgesetz 2007 wurden die Grundsätze zur Abzugsfähigkeit von Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer neu geregelt. Aufwendungen werden nur noch berücksichtigt, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Der bisher 
mögliche pauschale Abzug in besonderen Fällen von bis zu 1.250 € ist weggefallen. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat die geänderten Grundlagen in einem Erlass zusammengefasst. 
Zum Begriff „häusliches Arbeitszimmer“ wird auf die grundsätzlich unverändert gültige Rechtsprechung der 
vergangenen Jahre verwiesen. Deutlich gemacht wird der Unterschied zwischen häuslichem Arbeitszimmer 
und betrieblich genutzten Räumen, für die ein Abzugsverbot nicht gilt. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Aufwendungen für Arbeitsmittel nicht unter das Abzugsverbot 
fallen. Allerdings müssen die Aufzeichnungen fortlaufend auf einem gesonderten Konto in der 
Buchhaltung erfolgen. 

 

Kellerräume in privatem Einfamilienhaus können betrieblich genutzt seinKellerräume in privatem Einfamilienhaus können betrieblich genutzt seinKellerräume in privatem Einfamilienhaus können betrieblich genutzt seinKellerräume in privatem Einfamilienhaus können betrieblich genutzt sein    

Ein Rechtsanwalt, der neben seiner Arbeitnehmertätigkeit auch freiberuflich arbeitete, machte die 
Aufwendungen für zwei Räume im Keller seines privaten Einfamilienhauses als Betriebsausgaben geltend. 
Ein Raum war als Sekretariatsarbeitsplatz mit PC, der andere als Anwalts- und Besprechungszimmer mit 
einem Schreibtisch und Bücherregalen ausgestattet. Für anfallende Schreibarbeiten waren 
zwei Teilzeitkräfte unregelmäßig beschäftigt. Die Räume waren über Hausflur und Kellertreppe zu 
erreichen. 

Da das Finanzamt die Aufwendungen nur mit dem begrenzten Abzugsbetrag von 1.250 € berücksichtigte, 
hatte sich der Bundesfinanzhof mit diesem Fall zu befassen. Dieser bejahte grundsätzlich die volle 
Abzugsfähigkeit der Aufwendungen. Danach kann auch ein in einem selbst genutzten Einfamilienhaus 
gelegenes Büro nicht der Regelung zum häuslichem Arbeitszimmer unterliegen, wenn die genutzten 
Räume eine funktionale Einheit darstellen. Werden in solchen Räumen ausschließlich fremde Personen 
beschäftigt, kann von betrieblich genutzten Räumlichkeiten ausgegangen werden. Die Kosten hierfür sind 
uneingeschränkt abzugsfähig. 

 

Kindergeldanspruch auch in Übergangszeit zwischen Ausbildungsabschluss und gesetzlichem Kindergeldanspruch auch in Übergangszeit zwischen Ausbildungsabschluss und gesetzlichem Kindergeldanspruch auch in Übergangszeit zwischen Ausbildungsabschluss und gesetzlichem Kindergeldanspruch auch in Übergangszeit zwischen Ausbildungsabschluss und gesetzlichem 
WehrdienstWehrdienstWehrdienstWehrdienst    

Kinder können bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres (ab 1. Januar 2007: 25. Lebensjahr) auch in 
einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten zwischen Ausbildungsabschluss und Beginn des 
gesetzlichen Wehrdienstes berücksichtigt werden. 

Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof im Fall eines Kfz-Mechanikers. Der Mechaniker hatte 
seine Gesellenprüfung im Juni 2005 bestanden. Seine Bewerbungen um einen Arbeitsplatz scheiterten 
daran, dass er eine Einberufung zum 1. Oktober 2005 erhalten hatte. Nach Ansicht des Gerichts besteht 
der Kindergeldanspruch unabhängig davon, ob die Ausbildung danach fortgesetzt wird. 
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LeibrentenzLeibrentenzLeibrentenzLeibrentenzahlung für Verzicht auf Pflichtteilsrechte nicht steuerbarahlung für Verzicht auf Pflichtteilsrechte nicht steuerbarahlung für Verzicht auf Pflichtteilsrechte nicht steuerbarahlung für Verzicht auf Pflichtteilsrechte nicht steuerbar    

Ein Erblasser kann zwar formal über sein gesamtes Vermögen frei verfügen. Die nächsten Angehörigen 
können aber vom Erbgut des Erblassers einen Mindestanteil (Pflichtteilsanspruch) beanspruchen, der ihnen 
nur unter besonders erschwerten Umständen entzogen werden kann. Pflichtteilsberechtigt sind der 
Ehegatte und die Abkömmlinge und - wenn keine Abkömmlinge vorhanden sind - die Eltern des 
Erblassers. Die Pflichtteilsquote beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 

Verzichtet ein Kind gegenüber seinen Eltern gegen Zahlung einer lebenslänglichen Rente auf seine 
Pflichtteilsrechte, handelt es sich nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürnberg um eine nicht steuerbare 
Unterhaltsrente. Die monatlichen Zahlungen sind weder eine Versorgungsrente noch Einnahmen aus 
Kapitalvermögen noch Einkünfte aus sonstigen Leistungen. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Progressionsvorbehalt bei Krankengeldbezug freiwillig krankenversicherter SelbstständigProgressionsvorbehalt bei Krankengeldbezug freiwillig krankenversicherter SelbstständigProgressionsvorbehalt bei Krankengeldbezug freiwillig krankenversicherter SelbstständigProgressionsvorbehalt bei Krankengeldbezug freiwillig krankenversicherter Selbstständigerererer    

Dem Progressionsvorbehalt unterliegen Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegen, 
z. B. bestimmte steuerfreie Sozialleistungen. Die steuerfreien Einkünfte werden dem zu versteuernden 
Einkommen hinzugerechnet und nach der jeweils anzuwendenden Tabelle dann die zu zahlende Steuer 
ermittelt. Hieraus wird der durchschnittliche Steuersatz errechnet und auf das tatsächlich zu versteuernde 
Einkommen (ohne Berücksichtigung der steuerfreien Einkünfte) angewendet. 

Krankengeldzahlungen an einen Selbstständigen, der freiwilliges Mitglied einer gesetzlichengesetzlichengesetzlichengesetzlichen 
Krankenversicherung ist, unterliegen nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf ebenfalls dem 
Progressionsvorbehalt. Im Urteilsfall war das Krankengeld bereits ab der dritten Woche der 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt worden, weil der Versicherte einen satzungsgemäßen Beitragszuschuss 
entrichtet hatte. 

Nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegt dagegen Krankengeld aus einer privatenprivatenprivatenprivaten Kranken-
versicherung. Das Gericht sah in dieser Ungleichbehandlung keinen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. 

Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit der Rechtsfrage auseinander setzen. 

 

Rückstellung wegen Altersteilzeit nach Blockmodell muss während der Beschäftigungsphase in Raten Rückstellung wegen Altersteilzeit nach Blockmodell muss während der Beschäftigungsphase in Raten Rückstellung wegen Altersteilzeit nach Blockmodell muss während der Beschäftigungsphase in Raten Rückstellung wegen Altersteilzeit nach Blockmodell muss während der Beschäftigungsphase in Raten 
gebildet werdengebildet werdengebildet werdengebildet werden    

Gehen Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitgeber Altersteilzeitverhältnisse nach einem Blockmodell ein, arbeiten 
sie in der ersten Hälfte der Altersteilzeit voll weiter (Beschäftigungsphase). In der zweiten Hälfte sind die 
Arbeitnehmer von der Arbeit freigestellt (Freistellungsphase). Das Arbeitsentgelt setzt sich in der gesamten 
Altersteilzeit in der Regel aus einem Grundbetrag und aus Aufstockungszahlungen zusammen. Die 
Bundesagentur für Arbeit kann die Aufstockungszahlungen unter bestimmten Bedingungen ganz oder 
teilweise erstatten. 

Der Bundesfinanzhof hatte 2005 entschieden, dass in der Beschäftigungsphase eine in Raten 
anzusammelnde Rückstellung zu bilden ist, wenn sich der Arbeitgeber im Rahmen einer Vereinbarung 
über Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) verpflichtet hat, in der Freistellungsphase einen 
bestimmten Prozentsatz des bisherigen Arbeitsentgelts zu zahlen. Das Bundesministerium der Finanzen hat 
sich dieser Auffassung nun grundsätzlich angeschlossen. 

Für diese Verpflichtungen sind danach erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Altersteilzeit 
(Beschäftigungsphase) beginnt, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu passivieren. Dabei 
bilden die gesamten in der Freistellungsphase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu 
erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstigen Nebenleistungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung) die Bemessungsgrundlage. 
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Rückstellung wegen Altersteilzeit nach dem Blockmodell: Bewertung Rückstellung wegen Altersteilzeit nach dem Blockmodell: Bewertung Rückstellung wegen Altersteilzeit nach dem Blockmodell: Bewertung Rückstellung wegen Altersteilzeit nach dem Blockmodell: Bewertung der Rückstellungder Rückstellungder Rückstellungder Rückstellung    

Für die Bewertung der zu bildenden Rückstellung wegen Altersteilzeit nach dem Blockmodell gibt das 
Bundesministerium der Finanzen Folgendes vor: 

Die Rückstellungen sind nach den Kosten- und Wertverhältnissen des jeweiligen Bilanzstichtags zu 
bewerten. Künftige Vorteile, die mit der Erfüllung einer Verpflichtung voraussichtlich verbunden sein 
werden, sind bei der Rückstellungsbewertung in nach dem 31. Dezember 1998 endenden 
Wirtschaftsjahren wertmindernd zu berücksichtigen. Die Gegenrechnung setzt voraus, dass am 
Bilanzstichtag nach den Umständen des Einzelfalls mehr Gründe für als gegen den Vorteilseintritt 
sprechen. 

Ein Erstattungsanspruch besteht bei Wiederbesetzung des durch die Altersteilzeitvereinbarung 
freigewordenen Arbeitsplatzes. Er steht im Zusammenhang mit den Altersteilzeitverpflichtungen und stellt 
somit einen gegenzurechnenden Vorteil dar. Der Erstattungsanspruch ist überwiegend wahrscheinlich, 
wenn mehr Gründe für als gegen die Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes und die Inanspruchnahme der 
Erstattungsleistungen sprechen. So sind künftige Erstattungsleistungen rückstellungsmindernd zu 
berücksichtigen, wenn nach den betriebsinternen Unterlagen die Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes 
anzunehmen ist und sich keine Anhaltspunkte für die Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
ergeben. Bei Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages mit einem Arbeitnehmer im Sinne des 
Altersteilzeitgesetzes ist regelmäßig von einem voraussichtlichen Vorteilseintritt auszugehen. Die 
Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sind grundsätzlich versicherungsmathematisch zu bewerten. 
Daneben ist auch ein Pauschalwertverfahren erlaubt. Altersteilzeitverpflichtungen können aber nur 
einheitlich entweder versicherungsmathematisch oder nach dem Pauschalwertverfahren bewertet werden. 
Die für ein Wirtschaftsjahr getroffene Wahl bindet das Unternehmen für die folgenden 
vier Wirtschaftsjahre. 

Die Rückstellungen sind ratierlich entsprechend der wirtschaftlichen Verursachung in der 
Beschäftigungsphase zeitanteilig in gleichen Raten anzusammeln. 

Rückstellungen in nach dem 31. Dezember 1998 endenden Wirtschaftsjahren sind abzuzinsen, es sei 
denn, die Laufzeit beträgt weniger als 12 Monate, die Verpflichtung ist verzinslich oder beruht auf einer 
Anzahlung oder Vorausleistung. Von einer Unverzinslichkeit ist auszugehen, wenn während der gesamten 
Laufzeit der Altersteilzeit die Vergütung gleich bleibend hoch ist. Allgemeine Wertfortschreibungen wie 
Tariferhöhungen führen nicht zur Verzinslichkeit. 

Die vorgenannten Bewertungsregeln können erstmals in nach dem 30. November 2005 aufgestellten 
Bilanzen berücksichtigt werden. Sie sind spätestens für nach dem 23. April 2007 aufgestellte Bilanzen 
maßgeblich. 

 

Tagesmütter: Einkommensteuerliche Behandlung der Geldleistungen für KiTagesmütter: Einkommensteuerliche Behandlung der Geldleistungen für KiTagesmütter: Einkommensteuerliche Behandlung der Geldleistungen für KiTagesmütter: Einkommensteuerliche Behandlung der Geldleistungen für Kinder in Kindertagespflegender in Kindertagespflegender in Kindertagespflegender in Kindertagespflege    

Zur aktuellen Diskussion über Kinderkrippen hat auch das Bundesministerium für Finanzen einen Beitrag 
abgegeben: 

Erfolgt die Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson (Tagesmutter), stellen die laufenden 
Geldleistungen in voller Höhe Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit dar und unterliegen nicht der 
Gewerbesteuer. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte können an Stelle der tatsächlichen Aufwendungen 300 € je Kind und 
Monat als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Pauschale bezieht sich auf eine Betreuungszeit von 
8 Stunden und mehr pro Kind und Tag. Sie ist bei einer geringeren Betreuungszeit entsprechend zu 
kürzen. Außerdem darf die Pauschale nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen werden. 

Es können auch die tatsächlichen tätigkeitsbezogenen Aufwendungen nachgewiesen werden. Darunter 
fallen z. B.: 

Nahrungsmittel, Mobiliar, Beschäftigungsmaterial, Fachliteratur, Hygieneartikel 

Miete und Nebenkosten der zur Kinderbetreuung genutzten Räume 

Kommunikationskosten, Weiterbildungskosten, Fahrtkosten, Versicherungen für die Tätigkeit, 
Freizeitgestaltungen 

Die Tagespflegeperson ist Arbeitnehmer und die Eltern sind Arbeitgeber, wenn ein Kind in dessen Familie 
von einer Tagespflegeperson nach Weisungen der Eltern betreut wird. 
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TantiemTantiemTantiemTantiemevereinbarungen in Familienbetrieben müssen zur steuerlichen Anerkennung fremdüblich seinevereinbarungen in Familienbetrieben müssen zur steuerlichen Anerkennung fremdüblich seinevereinbarungen in Familienbetrieben müssen zur steuerlichen Anerkennung fremdüblich seinevereinbarungen in Familienbetrieben müssen zur steuerlichen Anerkennung fremdüblich sein    

Ein Unternehmer hatte seine Ehefrau angestellt und ihr neben dem monatlichen Gehalt einmal jährlich 
eine Tantieme gezahlt, die nach dem Jahresumsatz bemessen wurde. Das Finanzamt erkannte die 
Tantiemezahlung wegen Unüblichkeit nicht als Betriebsausgabe an und erhöhte den steuerpflichtigen 
Gewinn des Unternehmens. Hiergegen wehrte sich der Unternehmer. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil Tantiemezahlungen an den Ehegatten nur dann 
Betriebsausgaben sind, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einem fremden im Unternehmen 
angestellten Arbeitnehmer in vergleichbarer Position gezahlt worden wären. Dies konnte der Unternehmer 
nicht darlegen. 

 

VermögensverwalVermögensverwalVermögensverwalVermögensverwaltungsgebühren sind unter Umständen nur anteilig Werbungskostentungsgebühren sind unter Umständen nur anteilig Werbungskostentungsgebühren sind unter Umständen nur anteilig Werbungskostentungsgebühren sind unter Umständen nur anteilig Werbungskosten    

Abzugsfähige Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von 
Einnahmen. Werbungskosten liegen vor, wenn zwischen den Aufwendungen und den steuerpflichtigen 
Einnahmen ein Veranlassungszusammenhang besteht. 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat einige Grundsätze aufgestellt, wie Werbungskosten zu behandeln sind, 
wenn ein Kapitalanleger Einkünfte aus Kapitalvermögen und aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt: 

Die Werbungskosten sind grundsätzlich der jeweiligen Einkunftsart zuzuordnen. Bei Bezug zu mehreren 
Einkunftsarten ist eine Aufteilung erforderlich. 

Hat der Kapitalanleger die Erwartung, neben den Einkünften aus Kapitalvermögen mit der Kapitalanlage 
auch steuerfreie Veräußerungsgeschäfte zu erzielen, steht dies dem voll umfänglichen Abzug von 
Aufwendungen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht entgegen. 

Vermögensverwaltungsgebühren, die nicht nur der Erzielung von Einkünften aus Kapitalvermögen dienen, 
sondern auch die Verwaltung von Umschichtungen im Vermögen abgelten, sind nur anteilig als 
Werbungskosten den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen. 

Die Aufwendungen für Vermögensverwaltungsgebühren sind den Schuldzinsen zum Erwerb von 
Kapitalanlagen nicht gleichzusetzen. 

Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wird ab 2009 voraussichtlich bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen die sog. Abgeltungssteuer eingeführt. Der Entwurf des Gesetzes sieht den Ausschluss des 
Abzugs von Werbungskosten vor. 

 

Einlagezahlung: Verbotenes „HerEinlagezahlung: Verbotenes „HerEinlagezahlung: Verbotenes „HerEinlagezahlung: Verbotenes „Her----    und Hinzahlen“und Hinzahlen“und Hinzahlen“und Hinzahlen“    

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind Einlagezahlungen aus Mitteln der GmbH, die dem 
einlagepflichtigen Gesellschafter in Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung als „Darlehen“ oder in 
sonstiger Weise überlassen worden sind, nicht mit dem Grundsatz der realen Kapitalerhöhung vereinbar, 
weil sie wirtschaftlich einer verbotenen Befreiung von der Einlageschuld gleichstehen. 

In einem solchen Fall der so genannten verdeckten Finanzierung leistet der Gesellschafter bei dem 
„Her- und Hinzahlen“ - nicht anders als in der spiegelbildlichen Konstellation des so genannten Hin- und 
Herzahlens - unter dem Gesichtspunkt der Kapitalaufbringung nichts; eine im Zusammenhang mit der 
„Herzahlung“ getroffene „Darlehensabrede“ ist unwirksam. 

Das Gericht stellte allerdings klar, dass mit der späteren Zahlung auf die vermeintliche „Darlehensschuld“ 
die offene Einlageverbindlichkeit erfüllt wird. 

 

Ausscheiden aus der Krankenversicherungspflicht erschwertAusscheiden aus der Krankenversicherungspflicht erschwertAusscheiden aus der Krankenversicherungspflicht erschwertAusscheiden aus der Krankenversicherungspflicht erschwert    

Das Ausscheiden aus der Krankenversicherungspflicht wegen Überschreiten der Jahresentgeltgrenze ist 
rückwirkend zum 2.2.2007 neu geregelt worden. Arbeitnehmer sind nunmehr erst dann kranken-
versicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt über drei Kalenderjahre hinweg die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze überstiegen hat und diese auch vorausschauend im vierten Jahr überschreiten 
wird. 
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Bisher waren Arbeitnehmer, die eine Beschäftigung mit einem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt oberhalb 
der Versicherungspflichtgrenze aufnahmen, von Beginn der Beschäftigung an versicherungsfrei. Ob das 
Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung die maßgebliche Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritt, musste allein 
vorausschauend beurteilt werden. 

Durch die Neuregelung wird der Wechsel der Betroffenen von der gesetzlichen in die private 
Krankenversicherung erschwert. Damit will der Gesetzgeber die gesetzliche Krankenversicherung stärken. 

Da die gesetzliche Neuregelung rückwirkend zum 2.2.2007 in Kraft getreten ist, müssen die 
Versicherungsverhältnisse der neuen Rechtslage entsprechend neu beurteilt werden. Dabei gelten 
bestimmte Besitzstandsregelungen. 

So bleiben die am 2.2.2007 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze als versicherungsfrei 
geführten Arbeitnehmer ab diesem Zeitpunkt versicherungsfrei, wenn sie die Voraussetzungen der neuen 
gesetzlichen Regelung erfüllen, also in den Kalenderjahren 2006, 2005 und 2004 mit ihrem 
regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt die Versicherungspflichtgrenze überschritten haben und auch im 
laufenden Kalenderjahr mit ihrem regelmäßigen Arbeitsentgelt oberhalb dieser Grenze liegen. Darüber 
hinaus bleibt die Versicherungsfreiheit bestehen, wenn ein Beschäftigter am 2.2.2007 wegen 
Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen in einer Krankheitskostenvollversicherung versichert war. 

Endet die Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung, tritt auch künftig eine freiwillige 
Mitgliedschaft ein, außer das Mitglied erklärt innerhalb von zwei Wochen nach dem Hinweis seiner 
Krankenkasse über die Austrittsmöglichkeit seinen Austritt. 

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema werden in einer gemeinsamen Verlautbarung der Spitzenverbände 
der Krankenkassen vom 8.3.2007 behandelt. 

 

FeriFeriFeriFerienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfreienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfreienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfreienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei    

Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu 
werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 
50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung sowie 
Umlagen fallen bei diesen kurzfristigen Beschäftigungen ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um so 
genannte Minijobs handelt. 

Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 
Arbeitsentgelt von bis zu 400 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die so genannten Minijobs 
anzuwenden. 

Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr vollendet und übt er eine kurzfristige Beschäftigung aus, sind Beginn 
und Ende des Beschäftigungsverhältnisses der zuständigen Krankenkasse auf elektronischem Weg zu 
melden. 

Beispiel: Schüler Max arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 23.7. bis 7.9.2007 in einer Firma und 
erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er weniger als 
50 Tage gearbeitet hat. Ab 1.10.2007 arbeitet er für monatlich 400 €. Ab diesem Tag hat der 
Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 

 

BeBeBeBedingungen für die Vergütung von Vorsteuerbeträgen an im Ausland ansässige Unternehmerdingungen für die Vergütung von Vorsteuerbeträgen an im Ausland ansässige Unternehmerdingungen für die Vergütung von Vorsteuerbeträgen an im Ausland ansässige Unternehmerdingungen für die Vergütung von Vorsteuerbeträgen an im Ausland ansässige Unternehmer    

Ein im Ausland ansässiger Unternehmer bekommt eine ihm in Deutschland von anderen Unternehmern in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer in der Regel nur im sog. Vorsteuer-Vergütungsverfahren erstattet. Der 
Antrag hierzu ist spätestens bis zum 30. Juni des Folgejahrs beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn zu 
stellen, andernfalls werden die Vorsteuerbeträge regelmäßig nicht erstattet. Dem Antrag müssen, wie der 
Bundesfinanzhof entschieden hat, die OriginalOriginalOriginalOriginal----RechnungenRechnungenRechnungenRechnungen beigefügt werden, Kopien reichen nicht aus. 
Außerdem muss der Unternehmer eine Bescheinigung seines Heimatstaats beifügen, dass er Unternehmer 
im Sinne des Umsatzsteuerrechts ist. Diese Bescheinigung muss sich auf den gesamten Vorsteuer-
Vergütungszeitraum beziehen. 
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Bargeldmittel über 10.000Bargeldmittel über 10.000Bargeldmittel über 10.000Bargeldmittel über 10.000    Euro bei Überschreiten der EUEuro bei Überschreiten der EUEuro bei Überschreiten der EUEuro bei Überschreiten der EU----Außengrenzen deklarationspflichtigAußengrenzen deklarationspflichtigAußengrenzen deklarationspflichtigAußengrenzen deklarationspflichtig    

Seit 15. Juni 2007 sind die Regelungen zur Überwachung des grenzüberschreitenden Bargeldverkehrs 
europaweit wesentlich verschärft worden. 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

Barmittel, die von natürlichen Personen bei Überschreitung der so genannten EU-Außengrenzen 
mitgeführt werden, sind zum Zeitpunkt der Ein- oder Ausreise schriftlich anzumelden. Für den 
Grenzübertritt an Binnengrenzen ist auch weiterhin eine Anmeldung nur nach ausdrücklicher Aufforderung 
durch den Zoll abzugeben. 

Die Deklarationsgrenze wurde sowohl an der Binnen- als auch an der Außengrenze auf 10.000 € pro 
Person herabgesetzt. 

Verstöße gegen die Anmeldepflicht werden weiterhin als Ordnungswidrigkeit geahndet, wobei der 
Bußgeldrahmen auf bis zu 1 Mio. € ausgeweitet wurde. 

 
 
 
Bis bald 
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